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I.  Tagesordnung

1.    Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs-

vertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft

Die TLG IMMOBILIEN AG, Berlin, als herrschende Gesellschaft und die 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

als abhängige Gesellschaft haben am 5. Oktober 2017 einen Beherrschungs -

vertrag abgeschlossen. Der Beherrschungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit

der Zustimmung der Hauptversammlungen beider Vertragsparteien.

Der Beherrschungsvertrag hat den folgenden Wortlaut:

„Beherrschungsvertrag

zwischen

der TLG IMMOBILIEN AG, Berlin, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 161314 B

– nachfolgend „TLG IMMOBILIEN AG” genannt –

und

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft,

Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Frankfurt am Main unter HRB 55695

– nachfolgend „WCM AG” genannt –



§ 1 Leitung und Weisung

(1)   Die WCM AG unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der TLG IMMOBILIEN AG. 

Die TLG IMMOBILIEN AG ist demgemäß berechtigt, dem Vorstand der WCM AG hin-

sichtlich der Leitung der Gesellschaft sowohl allgemeine als auch auf Einzelfälle

bezogene Weisungen zu erteilen. Die TLG IMMOBILIEN AG wird ihr Weisungsrecht

durch ihren Vorstand oder – soweit dies gesetzlich zulässig ist – durch von dem

Vorstand unter Angabe von Umfang und Zeitdauer ihrer Weisungsbefugnis aus-

drücklich Bevollmächtigte ausüben.

(2)   Eine Weisung, diesen Vertrag aufrechtzuerhalten, zu ändern oder zu been di -

gen, darf nicht erteilt werden. Weisungen bedürfen grundsätzlich der Textform 

(§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs („BGB“)). In eilbedürftigen Fällen können 

Weisungen auch mündlich erteilt werden; sie sind von der TLG IMMOBILIEN AG

unverzüglich in Textform (§ 126b BGB) zu bestätigen.

(3)   Der Vorstand der WCM AG ist verpflichtet, den Weisungen der TLG IMMOBILIEN AG

Folge zu leisten. Unbeschadet des Weisungsrechts, obliegt die Geschäftsführung

und Vertretung der WCM AG weiterhin dem Vorstand der WCM AG.

§ 2 Auskunftsrecht

Der Vorstand der WCM AG ist verpflichtet, der TLG IMMOBILIEN AG jederzeit alle

gewünschten Auskünfte über sämtliche Angelegenheiten der WCM AG zu geben. Die

TLG IMMOBILIEN AG ist jederzeit berechtigt, Bücher und Schriften der WCM AG einzu -

sehen. Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte ist die WCM AG verpflichtet,

der TLG IMMOBILIEN AG laufend über die geschäftliche Entwicklung zu berichten, ins-

besondere über wesentliche Geschäftsvorfälle.
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§ 3 Verlustübernahme

(1)   Es wird eine Verlustübernahme gemäß den Vorschriften des § 302 des Aktienge-

setzes („AktG“) in ihrer Gesamtheit und ihrer jeweils gültigen Fassung durch die

TLG IMMOBILIEN AG vereinbart.

(2)   Die Verpflichtung zur Verlustübernahme besteht erstmals für das gesamte Ge -

schäftsjahr der WCM AG, in dem dieser Vertrag gemäß § 6 Abs. 2 wirksam 

wird.

(3)   Die TLG IMMOBILIEN AG ist im Falle einer unterjährigen Beendigung dieses 

Vertrags, insbesondere im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund, zur Über-

nahme eines Jahresfehlbetrags der WCM AG zeitanteilig verpflichtet, wie er sich

aus einem mit Stichtag auf den Tag des Wirksamwerdens der Beendigung zu

erstellenden Zwischenabschluss ergibt.

§ 4 Ausgleich

(1)   Die TLG IMMOBILIEN AG garantiert den außenstehenden Aktionären der WCM AG

für die Dauer dieses Vertrags die Leistung einer jährlichen festen Ausgleichs -

zahlung in Form einer Garantiedividende („Garantiedividende“), erstmals für 

das Geschäftsjahr der WCM AG, in dem dieser Vertrag gemäß § 6 Abs. 2 wirksam

wird. Endet er während des laufenden Geschäftsjahres der WCM AG oder bildet

die WCM AG während des Zeitraums, für den die Verpflichtung zur Verlustübernah-

me gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrags gilt, ein Rumpfgeschäftsjahr, so vermindert

sich die Garantiedividende für dieses Geschäftsjahr zeitanteilig. Soweit die für ein

Geschäftsjahr von der WCM AG gezahlte Dividende (einschließlich eventueller

Abschlagszahlungen) je auf den Inhaber lautender Aktie mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital der WCM AG von jeweils EUR 1,00 („WCM-Aktien“) hinter
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der Garantiedividende zurückbleibt, wird die TLG IMMOBILIEN AG jedem außenste-

henden Aktionär der WCM AG den entsprechenden Differenzbetrag je WCM-Aktie

zahlen.

(2)   Die Garantiedividende beträgt für jedes volle Geschäftsjahr der WCM AG für jede

WCM-Aktie EUR 0,13 brutto („Bruttoausgleichsbetrag“) abzüglich des Betrags

etwaiger Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für diese

Steuern für das betreffende Geschäftsjahr geltenden Steuersatz („Nettoaus-

gleichsbetrag“). Nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses

Vertrags gelangen auf den Bruttoausgleichsbetrag 15 % Körperschaftsteuer

zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag, das sind rund EUR 0,02 je WCM-Aktie, zum

Abzug. Daraus ergibt sich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Abschlusses

dieses Vertrags ein Nettoausgleichsbetrag in Höhe von EUR 0,11 je WCM-Aktie für

ein volles Geschäftsjahr der WCM AG. Klarstellend wird vereinbart, dass von dem

Nettoausgleichsbetrag, soweit gesetzlich vorgeschrieben, die gegebenenfalls

anfallenden Quellensteuern (wie etwa Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritäts-

zuschlag) einbehalten werden.

(3)   Falls das Grundkapital der WCM AG aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer

Aktien erhöht wird, vermindert sich der Bruttoausgleichsbetrag je WCM-Aktie in

dem Maße, dass der Gesamtbetrag des Bruttoausgleichsbetrags unverändert

bleibt. Falls das Grundkapital der WCM AG durch Bar- und/oder Sacheinlagen

erhöht wird, gelten die Rechte aus diesem § 4 auch für die von außenstehenden

Aktionären bezogenen Aktien aus einer solchen Kapitalerhöhung. Der Beginn der

Berechtigung gemäß diesem § 4 ergibt sich aus der von der WCM AG bei Ausgabe

der neuen Aktien für diese festgesetzte Gewinnanteilsberechtigung.

(4)   Falls ein Verfahren nach § 1 Nr. 1 des Spruchverfahrensgesetzes („SpruchG“) ein-

geleitet wird und das Gericht rechtskräftig eine höhere Garantiedividende als in

diesem Vertrag vereinbart festsetzt, können die außenstehenden Aktionäre, auch
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wenn sie inzwischen nach § 5 abgefunden wurden, eine entsprechende Ergän-

zung der von ihnen bereits erhaltenen Leistungen aufgrund der Garantiedividende

verlangen. Ebenso werden alle übrigen außenstehenden Aktionäre der WCM AG

gleichgestellt, wenn sich die TLG IMMOBILIEN AG gegenüber einem Aktionär der

WCM AG in einem Vergleich zur Abwendung oder Beendigung eines Verfahrens

nach § 1 Nr. 1 SpruchG zu einer höheren Garantiedividende verpflichtet.

§ 5 Abfindung

(1)   Die TLG IMMOBILIEN AG verpflichtet sich, auf Verlangen eines außenstehenden

Aktionärs der WCM AG dessen WCM-Aktien gegen Gewährung von auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grund -

kapital der TLG IMMOBILIEN AG von jeweils EUR 1,00 („Abfindungsaktien“) im

Umtauschverhältnis 4 Abfindungsaktien gegen je 23 WCM-Aktien zu erwerben

(„Umtauschverhältnis“). Sofern Aktionäre der WCM AG ihre WCM-Aktien vor Bezug

einer Dividende und/oder Leistung aufgrund der Garantiedividende auf ihre 

WCM-Aktien für das Geschäftsjahr 2017 bzw. für nachfolgende Geschäftsjahre 

in Abfindungsaktien tauschen, werden ihnen – soweit rechtlich und tatsächlich

möglich – jeweils Abfindungsaktien gewährt, die vom Beginn des letzten abge-

laufenen Geschäftsjahrs vor ihrer Entstehung am Gewinn teilnehmen. Sofern

Aktionäre der WCM AG ihre WCM-Aktien nach Bezug einer Dividende und/oder

Leistung aufgrund der Garantiedividende auf ihre WCM-Aktien für das Geschäfts-

jahr 2017 bzw. für nachfolgende Geschäftsjahre in Abfindungsaktien tauschen

oder soweit eine Gewährung von Abfindungsaktien mit einer Gewinnberechti-

gung entsprechend dem vorangegangenen Satz rechtlich oder tatsächlich nicht

möglich ist, werden ihnen jeweils Abfindungsaktien gewährt, die vom Beginn des

Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, am Gewinn teilnehmen.
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(2)   Für Aktienspitzen auf Abfindungsaktien („Aktienspitzen“) erfolgt ein Barausgleich.

Für Zwecke des Barausgleichs werden zunächst für sämtliche Aktien, die an einem

Liefertermin ausgegeben werden, auf einzelne Aktionäre entfallende Aktien -

spitzen zu vollen Aktienrechten zusammengelegt und die daraus bezogenen

Abfindungsaktien durch die Deutsche Bank Aktiengesellschaft („Abwicklungs -

stelle“) börslich veräußert; die Inhaber von Aktienspitzen erhalten einen Baraus-

gleich in Höhe des ihren Aktienspitzen entsprechenden Anteils an dem jeweiligen

Veräußerungserlös. Soweit nach Zusammenlegung von Aktienspitzen weiterhin

Aktienspitzen bestehen, erfolgt ein Barausgleich in Höhe des anteiligen Schluss-

kurses der Abfindungsaktien im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nach-

folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse zwei Tage vor der jeweiligen

Gutschrift des Barausgleichs durch die Abwicklungsstelle.

(3)   Die Verpflichtung der TLG IMMOBILIEN AG zum Erwerb der WCM-Aktien ist b -

efristet. Die Frist endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung des

Bestehens dieses Vertrags im Handelsregister des Sitzes der WCM AG nach § 10

des Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden ist. Eine Verlängerung der Frist

nach § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG wegen eines Antrags auf Bestimmung des Aus -

gleiches oder der Abfindung durch das in § 2 SpruchG bestimmte Gericht bleibt

hiervon unberührt; in diesem Fall endet die Frist zwei Monate nach dem Tag, an

dem die Entscheidung über den zuletzt beschiedenen Antrag im Bundesanzeiger

bekannt gemacht worden ist.

(4)   Falls bis zum Ablauf der in § 5 Abs. 3 dieses Vertrags genannten Fristen das Grund-

kapital der WCM AG aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer Aktien er -

höht wird, vermindert sich die Abfindung je WCM-Aktie durch Anpassung des

Umtauschverhältnisses entsprechend in dem Maße, dass die Gesamtzahl der im

Umtausch zu gewährenden Abfindungsaktien unverändert bleibt. Falls das Grund-

kapital der WCM AG bis zum Ablauf der in § 5 Abs. 3 dieses Vertrags genannten

Fristen durch Bar- und/oder Sacheinlagen erhöht wird, gelten die Rechte aus die-

8 AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2017 TLG IMMOBILIEN AG



sem § 5 auch für die von außenstehenden Aktionären bezogenen Aktien aus der

Kapitalerhöhung.

(5)   Falls ein Verfahren nach § 1 Nr. 1 SpruchG eingeleitet wird und das Gericht rechts-

kräftig eine höhere Abfindung festsetzt, können auch die bereits abgefundenen

Aktionäre eine entsprechende Ergänzung der bereits gewährten Abfindung ver-

langen. Ebenso werden alle übrigen außenstehenden Aktionäre der WCM AG

gleichgestellt, wenn sich die TLG IMMOBILIEN AG gegenüber einem Aktionär der

WCM AG in einem Vergleich zur Abwendung oder Beendigung eines Verfahrens

nach § 1 Nr. 1 SpruchG zu einer höheren Abfindung durch Anpassung des

Umtauschverhältnisses oder in Form einer baren Zuzahlung verpflichtet.

(6)   Die Übertragung der WCM-Aktien im Umtausch gegen die hierfür zu gewährenden

Abfindungsaktien ist für die außenstehenden Aktionäre der WCM AG kostenfrei,

soweit sie über ein inländisches Wertpapierdepot verfügen.

§ 6 Wirksamkeit

(1)   Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Hauptversammlungen der WCM AG und

der TLG IMMOBILIEN AG.

(2)   Dieser Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der 

WCM AG wirksam.
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§ 7 Vertragsdauer, Kündigung

(1)   Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Dieser Vertrag kann ordent-

lich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden

Geschäftsjahres der WCM AG gekündigt werden. 

(2)   Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als

wichtige Gründe gelten insbesondere 

a) ein Vorgang, der zur Folge hat, dass der TLG IMMOBILIEN AG nicht mehr direkt

die Mehrheit der Stimmrechte aus den Aktien der WCM AG zusteht oder sie

sich vertraglich verpflichtet hat, WCM-Aktien auf einen Dritten zu übertragen,

sodass ihr mit dem bevorstehenden, ggf. noch von externen Bedingungen

abhängenden Vollzug des Vertrags die Mehrheit Stimmrechte aus den Aktien

der WCM AG nicht mehr direkt zusteht;

b) das Zustandekommen eines kombinierten Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrags oder eines isolierten Gewinnabführungsvertrags zwischen der

TLG IMMOBILIEN AG und der WCM AG oder zwischen der WCM AG und einem

von der TLG IMMOBILIEN AG abhängigen Unternehmen (außer der WCM AG

und von der WCM AG abhängige Unternehmen);

c) eine Änderung steuerrechtlicher Normen oder der Rechtsprechung, sofern

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Organschaftsverhältnisses zwischen

der TLG IMMOBILIEN AG und der WCM AG hiervon betroffen ist; oder

d) die Umwandlung der WCM AG oder der TLG IMMOBILIEN AG, insbesondere

durch Spaltung, Verschmelzung oder Formwechsel.
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(3)   Bei einer fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund endet dieser Vertrag mit dem

Ablauf des in der Kündigung genannten Tages, frühestens jedoch mit Ablauf des

Tages, an dem die Kündigung zugeht.

(4)   Endet dieser Vertrag, so hat die TLG IMMOBILIEN AG den Gläubigern der WCM AG

nach Maßgabe des § 303 AktG Sicherheit zu leisten.

(5)   Jede Kündigungserklärung bedarf der Schriftform.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1)   Auf diesen Vertrag findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung, ohne Rück-

griff auf die Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts.

(2)   Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zur Wirksamkeit der

Schriftform. Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel. Im Übrigen

gilt § 295 AktG.

(3)   Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder

undurchführbar sein oder werden oder sollte dieser Vertrag eine Lücke enthalten,

wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht

berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur

Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit recht-

lich möglich, dem am nächsten kommt, was TLG IMMOBILIEN AG und WCM AG

gewollt haben oder nach Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden,

sofern sie diesen Punkt bedacht hätten. 
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(4)   Die TLG IMMOBILIEN AG und die WCM AG erklären ausdrücklich, dass diese Verein-

barung mit Vereinbarungen, die in der Vergangenheit zwischen ihnen geschlossen

wurden, oder mit solchen, die sie in Zukunft möglicherweise schließen werden,

keine rechtliche Einheit (§ 139 BGB) bilden soll.

(5)   Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag und aus-

schließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist,

soweit rechtlich zulässig, Frankfurt am Main.“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungsvertrags

Dem Abschluss des Beherrschungsvertrags vom 5. Oktober 2017 zwischen

der TLG IMMOBILIEN AG als beherrschender Gesellschaft und der WCM Betei-

ligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft als abhängiger Gesellschaft wird

zugestimmt.

b) Bedingtes Kapital 2017/III

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 5.000.000,00 durch

Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/III). Die bedingte Kapitalerhöhung

dient dem Zweck der Gewährung einer Abfindung in Aktien der Gesellschaft

an die außenstehenden Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-

Aktiengesellschaft gemäß den Bestimmungen des Beherrschungsvertrags zu

dem in § 5 Absatz 1 des Beherrschungsvertrags bestimmten bzw. einem

gemäß § 5 Absatz 5 des Beherrschungsvertrags angepassten Umtauschver-

hältnis. Soweit nach Maßgabe von § 5 Absatz 2 des Beherrschungsvertrags

erforderlich, wird die Gesellschaft Aktienspitzen in bar ausgleichen.
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Für den Fall, dass außenstehende Aktionäre der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft ihre Aktien vor Bezug einer Dividende

und/oder Leistung aufgrund der Garantiedividende auf ihre Aktien für das

Geschäftsjahr 2017 bzw. für nachfolgende Geschäftsjahre in Aktien der

Gesellschaft tauschen, so werden ihnen – soweit rechtlich und tatsächlich

möglich – jeweils Aktien der Gesellschaft gewährt, die vom Beginn des 

letzten abgelaufenen Geschäftsjahrs vor ihrer Entstehung am Gewinn teil -

nehmen. Für den Fall, dass außenstehende Aktionäre der WCM Beteiligungs-

und Grundbesitz-Aktiengesellschaft ihre Aktien nach Bezug einer Dividende

und/oder Leistung aufgrund der Garantiedividende auf ihre Aktien für das

Geschäftsjahr 2017 bzw. für nachfolgende Geschäftsjahre in Aktien der

Gesellschaft tauschen oder soweit eine Gewährung von Aktien mit einer

Gewinnberechtigung entsprechend dem vorangegangenen Satz rechtlich

oder tatsächlich nicht möglich ist, so werden ihnen jeweils Aktien der Gesell-

schaft gewährt, die von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen,

am Gewinn teilnehmen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen die Übertragung von Aktien 

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft durch die außen -

stehenden Aktionäre, die das Abfindungsangebot angenommen haben. 

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Stückaktie. Die 

Differenz zwischen dem Ausgabebetrag der neuen Aktien und dem Ein -

bringungswert der einzubringenden Aktien der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft soll als freiwillige Zuzahlung aufgrund 

schuldrechtlicher Vereinbarung behandelt werden. Die bedingte Kapitaler -

höhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die außenstehenden Aktionäre

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft von ihrem Abfin-

dungsrecht Gebrauch machen.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weite-

ren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.

c) Einfügung von § 7a der Satzung

Für das Bedingte Kapital 2017/III wird ein neuer § 7a der Satzung eingefügt:

„§ 7a Bedingtes Kapital 2017/III

7a.1 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 5.000.000,00

durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen, auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/III).

7a.2 Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer Abfin-

dung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft ge -

mäß den Bestimmungen des Beherrschungsvertrags zwischen der

Gesellschaft und der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktien -

gesellschaft vom 5. Oktober 2017 (der „Beherrschungsvertrag“) zu

dem in § 5 Absatz 1 des Beherrschungsvertrags bestimmten bzw.

einem gemäß § 5 Absatz 5 des Beherrschungsvertrags angepassten

Umtauschverhältnisses. Soweit nach Maßgabe von § 5 Absatz 2 des

Beherrschungsvertrags erforderlich, wird die Gesellschaft Aktien-

spitzen in bar ausgleichen.

7a.3 Für den Fall, dass außenstehende Aktionäre der WCM Beteiligungs-

und Grundbesitz-Aktiengesellschaft ihre Aktien vor Bezug einer 

Dividende und/oder Leistung aufgrund der Garantiedividende auf

ihre Aktien für das Geschäftsjahr 2017 bzw. für nachfolgende Ge -

schäftsjahre in Aktien der Gesellschaft tauschen, so werden ihnen –
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soweit rechtlich und tatsächlich möglich – jeweils Aktien der Gesell-

schaft gewährt, die vom Beginn des letzten abgelaufenen

Geschäftsjahrs vor ihrer Entstehung am Gewinn teilnehmen. Für den

Fall, dass außenstehende Aktionäre der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft ihre Aktien nach Bezug einer 

Dividende und/oder Leistung aufgrund der Garantiedividende auf

ihre Aktien für das Geschäftsjahr 2017 bzw. für nachfolgende

Geschäftsjahre in Aktien der Gesellschaft tauschen oder soweit eine

Gewährung von Aktien mit einer Gewinnberechtigung entspre-

chend dem vorangegangenen Satz rechtlich oder tatsächlich nicht

möglich ist, so werden ihnen jeweils Aktien der Gesellschaft ge -

währt, die vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen,

am Gewinn teilnehmen.

7a.4 Die Ausgabe der neuen Aktien im Rahmen der bedingten Kapital -

erhöhung gegen Sacheinlage erfolgt gegen die Übertragung von

Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft

durch deren außenstehende Aktionäre, die von ihrem Abfindungs-

recht gemäß § 5 Abs. 1 des Beherrschungsvertrags Gebrauch

gemacht haben. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt 

EUR 1,00 je Stückaktie. Die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag

der neuen Aktien und dem Einbringungswert der einzubringenden

Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft

soll als freiwillige Zuzahlung aufgrund schuldrechtlicher Verein -

barung behandelt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie die außenstehenden Aktionäre der

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft von ihrem

Abfindungsrecht Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.”
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Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung

folgende Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

abrufbar und liegen in den in den Geschäftsräumen der TLG IMMOBILIEN AG in 

Berlin (Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre

aus:

• Der Beherrschungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft vom 5. Oktober 2017;

• die Jahres- und Konzernabschlüsse der TLG IMMOBILIEN AG für die zum 

31. Dezember 2014, 2015 und 2016 endenden Geschäftsjahre sowie die

Lageberichte und Konzernlageberichte der TLG IMMOBILIEN AG für die zum 

31. Dezember 2014, 2015 und 2016 endenden Geschäftsjahre;

• die Jahres- und Konzernabschlüsse der WCM Beteiligungs- und Grundbe -

sitz-Aktiengesellschaft für die zum 31. Dezember 2014, 2015 und 2016

endenden Geschäftsjahre sowie die Lageberichte und Konzernlageberichte

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft für die zum 

31. Dezember 2014, 2015 und 2016 endenden Geschäftsjahre;

• der nach § 293a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstandes

der TLG IMMOBILIEN AG und des Vorstandes der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft (nebst der in der Anlage dazu beigefüg -

ten gutachterlichen Stellungnahme der ValueTrust Financial Advisors SE 

zur Ermittlung der Unternehmenswerte der TLG IMMOBILIEN AG und der 
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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft zum Bewertungsstich-

tag 17. November 2017); und

• der nach § 293e Aktiengesetz vom gerichtlich bestellten sachverständigen

Prüfer BBWP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellte Bericht über die

Prüfung des Beherrschungsvertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am

Mittwoch, den 22. November 2017, zugänglich sein. Zusätzlich werden die Unter-

lagen jedem Aktionär auf Verlangen einmalig kostenlos und unverzüglich per ein-

facher Post zugesandt.

d) Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister

Der Vorstand wird angewiesen, das unter lit. c) beschlossene neue Bedingte

Kapital 2017/III zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.

Der Vorstand wird ermächtigt, das neue Bedingte Kapital 2017/III unabhän-

gig von den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung zur Eintragung im

Handelsregister anzumelden.
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2.    Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals

2017/II mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Auf -

hebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie entsprechende

Änderung der Satzung

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22. Okto -

ber 2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft in der Zeit bis zum 21. Oktober 2019 um bis zu EUR 30.651.163,00

einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 30.651.163 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2014/II).

Unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft ihr Grund-

kapital im November 2015 um EUR 6.130.000,00 gegen Bareinlagen erhöht.

Zudem hat die Gesellschaft ihr Grundkapital im Oktober 2017 im Rahmen des Voll-

zugs des von der Gesellschaft an die Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grund-

besitz-Aktiengesellschaft gerichteten Übernahmeangebots für sämtliche Aktien

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft um EUR 20.435.708,00

gegen Sacheinlage in Form der von den Aktionären der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft angedienten Aktien der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft erhöht. Das Genehmigte Kapital 2014/II besteht

daher derzeit nur noch in Höhe von EUR 4.085.455,00.

Zudem wurde der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

23. Mai 2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital 

der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22. Mai 2022 um bis zu EUR 12.566.616,00

einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 12.566.616 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2017). Das bestehende Genehmigte Kapital 2017 beinhaltet ausschließlich

die Möglichkeit der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage.
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Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, um bei Bedarf ihre Eigenmittel

gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu stärken, sollen das Genehmigte Kapital

2014/II sowie das Genehmigte Kapital 2017 aufgehoben und ein neues Geneh-

migtes Kapital 2017/II beschlossen werden. Das neue Genehmigte Kapital

2017/II soll der Gesellschaft auch Flexibilität durch die Möglichkeit der Ausgabe

von Aktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186

Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz bieten, wenn der auf die unter Ausschluss des

Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des

Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der

Ermächtigung. Daneben soll es der Gesellschaft auch die Ausnutzung attraktiver

Investitionsgelegenheiten ermöglichen, indem das Bezugsrecht bei der Ausgabe

von Aktien gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden kann, soweit der wäh-

rend der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2017/II insgesamt auf die unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige

Betrag des Grundkapitals 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der

Ermächtigung. Durch die Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2017/II

erhält die Gesellschaft die notwendige Flexibilität, um ihr seit dem Börsengang

erfolgreich verfolgtes Wachstumskonzept weiter umsetzen zu können.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017/II mit der Möglich-

keit zum Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grund-

kapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 21. November 2022 um bis zu 

EUR 47.305.633,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu

47.305.633 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/II).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien

können dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem oder meh-

reren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den

Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sogenanntes mittelbares

Bezugsrecht).

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit

Zustimmung des Aufsichtsrates für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im

Rahmen des Genehmigten Kapitals 2017/II auszuschließen,

aa)   um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

bb)   soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel-

schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser

Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die

mit Wandlungs- bzw. Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-

pflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer von

ihr abhängigen oder in ihrem unmittelbaren bzw. mittelbaren Mehr-
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heitsbesitz stehenden Gesellschaft ausgegeben wurden oder noch wer-

den, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien

der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-

übung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von

Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde,

cc)   zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien

nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 

Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen

neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt

10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser

Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind

Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten

ausgegeben wurden oder unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt 

des Beschlusses des Vorstandes über die Ausnutzung des Genehmigten

Kapitals 2017/II gültigen Wandlungspreises auszugeben sind, sofern

diese Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186

Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz während der Laufzeit dieser Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf die Höchst-

grenze von 10 % des Grundkapitals sind ferner diejenigen eigenen

Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß 

§ 71 Absatz 1 Nummer 8 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186

Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert wurden, und
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dd)   zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke

des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens -

teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögens-

gegenständen (insbesondere Immobilienportfolios bzw. Anteilen an

Immobilienunternehmen) oder zur Bedienung von Schuldverschreibun-

gen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden.

Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugs-

rechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen

sind insgesamt auf einen Betrag, der 20 % des Grundkapitals nicht über-

schreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-

tigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt.

Auf die vorgenannte 20 %-Grenze sind eigene Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs -

rechts veräußert wurden, sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung von

Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten) mit Wandlungs- oder

Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht (bzw. einer Kombination dieser

Instrumente) ausgegeben wurden bzw. unter Zugrundelegung des zum 

Zeitpunkt des Beschlusses des Vorstandes über die Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals 2017/II gültigen Wandlungspreises auszugeben sind, sofern

die Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben

wurden. Ferner sind diejenigen Aktien auf die vorgenannte 20 %-Grenze

anzurechnen, die aus bedingtem Kapital zur Bedienung von Aktienoptions-

rechten ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Aktienoptions-

rechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung gewährt wurden.
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Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 

den weiteren Inhalt der Aktienrechte (einschließlich einer von § 60 Absatz 2

Satz 3 des Aktiengesetzes abweichenden Gewinnbeteiligung der neuen

Aktien) und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

b) Änderung von § 6 der Satzung

Für das neue Genehmigte Kapital 2017/II wird § 6 der Satzung wie folgt neu

gefasst:

„§ 6

Genehmigtes Kapital

6.1   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 21. November 2022 um

bis zu EUR 47.305.633,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 47.305.633 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/II).

6.2   Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die

Aktien können dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem

oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen

werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten

(sogenanntes mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermäch-

tigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates

für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten

Kapitals auszuschließen,

(a)   um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen,
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(b)   soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.

Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam

„Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- bzw. Optionsrech-

ten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und

die von der Gesellschaft oder einer von ihr abhängigen oder in

ihrem unmittelbaren bzw. mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden

Gesellschaft ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugs-

recht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung

der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wand-

lungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde,

(c)   zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebe-

trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten

Aktien nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186

Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet und der auf die unter

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktien-

gesetz ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag

des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-

schreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begren-

zung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 

zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder

Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben

wurden oder unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des

Beschlusses des Vorstandes über die Ausnutzung des Genehmigten

Kapitals 2017/II gültigen Wandlungspreises auszugeben sind,

sofern diese Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung
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des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz während der Laufzeit dieser

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wur-

den. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind ferner

diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 Satz 5

Halbsatz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4

Aktiengesetz veräußert wurden, und

(d)   zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum

Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unter-

nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen

Vermögensgegenständen (insbesondere Immobilienportfolios bzw.

Anteilen an Immobilienunternehmen) oder zur Bedienung von

Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben 

werden.

6.3   Die in § 6.2 enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss

bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen sind insge-

samt auf einen Betrag, der 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet,

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung

noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf

die vorgenannte 20 % Grenze sind eigene Aktien anzurechnen, die wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts veräußert wurden, sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung

von Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten) mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht (bzw. einer

Kombination dieser Instrumente) ausgegeben wurden bzw. unter Zu -

grundelegung des zum Zeitpunkt des Beschlusses des Vorstandes über

die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/II gültigen Wandlungs-
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preises auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen bzw.

Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Ferner sind

diejenigen Aktien auf die vorgenannte 20 %-Grenze anzurechnen, die

aus bedingtem Kapital zur Bedienung von Aktienoptionsrechten ausge-

geben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Aktienoptionsrechte

während der Laufzeit dieser Ermächtigung gewährt wurden.

6.4   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den

weiteren Inhalt der Aktienrechte (einschließlich einer von § 60 Absatz 2

Satz 3 des Aktiengesetzes abweichenden Gewinnbeteiligung der neuen

Aktien) und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“

c) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/II sowie des bestehenden

Genehmigten Kapitals 2017

Die durch die Hauptversammlung vom 22. Oktober 2014 erteilte und bis zum

21. Oktober 2019 befristete Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals

gemäß § 6 Absatz 1 bis 3 der Satzung sowie die durch die Hauptversammlung

vom 23. Mai 2017 erteilte und bis zum 22. Mai 2022 befristete Ermächtigung

zur Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 6 Absatz 4 bis 6 der Satzung werden

mit Wirksamwerden des neuen Genehmigten Kapitals 2017/II aufgehoben.

d) Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister

Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. c) beschlossenen Aufhebungen

des in § 6 Absätze 1 bis 3 der Satzung enthaltenen Genehmigten Kapitals

2014/II und des in § 6 Absätze 4 bis 6 der Satzung enthaltenen bestehenden

Genehmigten Kapitals 2017 und das unter lit. a) und lit. b) beschlossene neue

Genehmigte Kapital 2017/II mit der Maßgabe zur Eintragung im Handels -
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register anzumelden, dass zunächst die Aufhebungen eingetragen werden,

dies jedoch nur dann, wenn unmittelbar anschließend das neue Genehmigte

Kapital 2017/II eingetragen wird.

Der Vorstand wird, vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes, ermächtigt, das

neue Genehmigte Kapital 2017/II unabhängig von den übrigen Beschlüssen

der Hauptversammlung zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.

3.    Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe

von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genuss-

rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen die-

ser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts,

Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017/II, Aufhebung der beste-

henden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschrei-

bungen und des bestehenden Bedingten Kapitals 2017 und entsprechende

Änderung der Satzung

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Mai 2017

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22. Mai 2022 einmalig

oder mehrmals Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen,

Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. eine Kombination

dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) im Ge -

samtnennbetrag von bis zu EUR 750.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbe -

grenzung auszugeben. Zur Bedienung solcher Instrumente wurde ein Bedingtes 

Kapital 2017 in Höhe von EUR 37.087.779,00 geschaffen (§ 7 der Satzung).

Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen ermöglicht

die Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts mit

Rechten auf Aktien, auf die weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
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Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung ein anteiliger Betrag des Grund -

kapitals von insgesamt mehr als 20 % des Grundkapitals entfällt. Gemäß der

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Mai 2017 zur Ausgabe der Schuld-

verschreibungen sind darauf insbesondere während der Laufzeit der Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts aus genehmigten Kapital ausgegebene Aktien

anzurechnen. Aufgrund der im Oktober 2017 zum Vollzug des freiwilligen öffent-

lichen Übernahmeangebots für sämtliche Aktien der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft durchgeführten Kapitalerhöhung der Gesellschaft

ist die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen unter

Ausschluss des Bezugsrechts vollumfänglich ausgeschöpft.

Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, bei Bedarf Schuldverschrei -

bungen auszugeben (einschließlich der Ausgabe unter Ausschluss des Bezugs-

rechts) und diese mit Aktien zur Bedienung der daraus erwachsenden Options-

oder Wandlungsrechte unterlegen zu können, sollen die Ermächtigung vom 

23. Mai 2017 sowie das bestehende Bedingte Kapital 2017 aufgehoben und 

durch eine neue Ermächtigung und ein neues Bedingtes Kapital 2017/II ersetzt

werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen und zum Aus-

schluss des Bezugsrechts

aa)   Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 

bis zum 21. November 2022 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber

oder Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld -

verschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschrei -
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bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend

gemeinsam „Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von bis zu 

EUR 1.000.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben

und den Gläubigern bzw. Inhabern von Schuldverschreibungen Wand-

lungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteili-

gen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 42.305.633,00 nach

näherer Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. Wandelanleihebeding -

ungen bzw. Genussrechtsbedingungen (im Folgenden jeweils „Bedin-

gungen“) zu gewähren. Die jeweiligen Bedingungen können auch

Pflichtwandlungen zum Ende der Laufzeit oder zu anderen Zeiten vor -

sehen, einschließlich der Verpflichtung zur Ausübung des Wandlungs-

oder Optionsrechts. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch

gegen Erbringung von Sacheinlagen erfolgen.

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begren-

zung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen

Währung eines OECD-Landes begeben werden. Die Schuldverschreibun-

gen können auch durch von der Gesellschaft abhängige oder in ihrem

unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaf-

ten begeben werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, 

für die abhängige oder im Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaft die

Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Gläubi-

gern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf

Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Bei Emission der Schuldverschrei-

bungen können bzw. werden diese im Regelfall in jeweils unter sich

gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt.
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bb)  Bezugsrechtsgewährung; Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldver-

schreibungen einzuräumen. Die Schuldverschreibungen können auch

von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung über-

nommen werden, sie den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186

Absatz 5 Aktiengesetz zum Bezug anzubieten (sogenanntes mittelbares

Bezugsrecht).

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auf

die Schuldverschreibungen mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszu-

schließen,

(1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen,

(2) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Schuldverschreibungen,

die von der Gesellschaft oder einer von ihr abhängigen oder in

ihrem unmittelbaren bzw. mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden

Gesellschaft bereits ausgegeben wurden oder noch werden, ein

Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-

übung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von

Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde,

(3) sofern die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-

rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten gegen Barleistung

ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Wert

der Teilschuldverschreibungen nicht wesentlich im Sinne der §§ 221

Absatz 4 Satz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet.

Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für
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Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteili-

ger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 %

des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurech-

nen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 

Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 3

Satz 4 Aktiengesetz erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung die-

jenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser

Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des

Bezugsrechts nach § 203 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz in Verbin-

dung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben wurden,

und

(4) soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen ausgegeben

werden, sofern der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen

Verhältnis zu dem nach vorstehendem lit. a) bb) (3) zu ermitteln-

den Marktwert der Schuldverschreibungen steht.

Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum

Bezugsrechtsausschluss sind insgesamt auf einen Betrag, der 20 % des

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des

Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Aus -

nutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf die vorgenannte 20 %-

Grenze sind eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert wurden,

sowie diejenigen Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung

aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-

näre ausgegeben wurden. Ferner sind diejenigen Aktien auf die vorge-
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nannte 20 %-Grenze anzurechnen, die aus bedingtem Kapital zur Be -

dienung von Aktienoptionsrechten ausgegeben wurden bzw. auszuge-

ben sind, sofern die Aktienoptionsrechte während der Laufzeit dieser

Ermächtigung gewährt wurden.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wand-

lungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausge-

geben werden, wird der Vorstand zudem ermächtigt, das Bezugsrecht

der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates insgesamt au -

szuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldver -

schreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind (das heißt keine

Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung

am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf

Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder

der Dividende berechnet wird). Außerdem müssen in diesem Falle die

Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen

Marktkonditionen für eine vergleichbare Mittelaufnahme entsprechen.

cc)   Wandlungs- und Optionsrechte

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht

können die Gläubiger ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe der

Bedingungen in Aktien der Gesellschaft wandeln. Das Wandlungsver-

hältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuldver-

schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der

Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis kann sich auch durch Division des

unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Teilschuldver-

schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der

Gesellschaft ergeben. Das Wandlungsverhältnis kann auf eine ganze
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Aktienzahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu 

leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen

werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen

werden. Die Bedingungen können auch ein variables Wandlungsverhält-

nis vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldver-

schreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen

Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die

den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden

Bedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen. Die

Optionsbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis ganz oder

teilweise auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen

erbracht werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division

des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis

für eine Aktie der Gesellschaft. Das Bezugsverhältnis kann auf eine gan-

ze Aktienzahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu

leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen

werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen

werden. Die Bedingungen können auch ein variables Bezugsverhältnis

vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldver-

schreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen

Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

dd)   Wandlungs- und Optionspflichten

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wand-

lungs- oder Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen

Zeitpunkt (jeweils auch „Endfälligkeit“) begründen oder das Recht 
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der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit den Inhabern der Schuld -

verschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen

Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen kann

der Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie dem volumenge -

wichteten Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im

XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der

Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn (10) aufeinanderfolgen-

den Börsenhandelstage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit ent-

sprechen, auch wenn dieser unterhalb des unter nachstehendem lit. a)

ee) genannten Mindestpreises liegt.

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Endfälligkeit je Teil -

schuldverschreibung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag 

der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Absatz 1

Aktien gesetz in Verbindung mit § 199 Absatz 2 Aktiengesetz sind 

zu beachten.

ee) Wandlungs- bzw. Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie

muss – mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungs-

pflicht vorgesehen ist – entweder mindestens 80 % des volumenge-

wichteten Durchschnitts der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im

XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den

zehn (10) aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen in Frankfurt am

Main vor dem Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstandes über die

Platzierung von Schuldverschreibungen bzw. über die Annahme oder

Zuteilung durch die Gesellschaft im Rahmen einer Platzierung von

Schuldverschreibungen betragen oder – für den Fall der Einräumung

eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des volumengewichteten Durch-
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schnitts der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel

(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) während (i) der Tage,

an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehan-

delt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des

Bezugsrechtshandels, oder (ii) der Tage ab Beginn der Bezugsfrist bis

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Bezugspreises entspre-

chen. §§ 9 Absatz 1 und 199 Aktiengesetz bleiben unberührt.

Bei mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-

pflichten verbundenen Schuldverschreibungen kann der Wandlungs-

oder Optionspreis unbeschadet des § 9 Absatz 1 Aktiengesetz aufgrund

einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Bedin-

gungen dann ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der

Wandlungs- oder Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an

ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder wenn die Gesellschaft wei-

tere Schuldverschreibungen begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt

oder garantiert und den Inhabern von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten kein

Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Aus-

übung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung von Wand-

lungs- bzw. Optionspflichten zustünde. Die Ermäßigung des Options

oder Wandlungspreises kann auch nach Maßgabe der näheren Bestim-

mungen der Schuldverschreibungen durch eine Barzahlung bei Aus-

übung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. bei Erfüllung von

Wandlungs- bzw. Optionspflichten erfüllt werden. Die Bedingungen kön-

nen auch für andere Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des Werts

der Wandlungs- oder Optionsrechte führen können (zum Beispiel auch

bei Zahlung einer Dividende), eine wertwahrende Anpassung des Wand-

lungs- oder Optionspreises vorsehen. In jedem Fall darf der anteilige

Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden
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Aktien den Nennbetrag der jeweiligen Teilschuldverschreibung nicht

übersteigen.

ff) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Die Bedingungen können jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlung

oder Optionsausübung bzw. bei Erfüllung der Options- und Wandlungs-

pflichten auch eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital der

Gesellschaft oder andere Leistungen gewährt werden können. Ferner

kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft im Falle der Wandlung

oder Optionsausübung bzw. bei Erfüllung der Options- und Wandlungs-

pflichten den Inhabern der Schuldverschreibungen nicht Aktien der

Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt oder 

börsennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft gewährt.

Die Bedingungen können andererseits auch das Recht der Gesellschaft

vorsehen, bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen den Inhabern der

Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder börsennotierte Ak -

tien einer anderen Gesellschaft zu gewähren.

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann außerdem vorge-

sehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung der Wandlungs- oder

Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten

zu beziehenden Aktien variabel ist und/oder der Wandlungs- oder 

Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite 

in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge

von Verwässerungsschutzbestimmungen während der Laufzeit verän-

dert werden kann.
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gg) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe

und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Aus-

gabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- oder Optionspreis und

den Wandlungs- oder Optionszeitraum festzusetzen bzw. im Einverneh-

men mit den Organen der die Schuldverschreibungen begebenden,

abhängigen oder in unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitsbesitz

stehenden Gesellschaft festzulegen.

b) Neues Bedingtes Kapital 2017/II

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 42.305.633,00 durch Ausgabe von 

bis zu 42.305.633 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinn-

berechtigung bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- 

oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuld -

verschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente)

(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die aufgrund des vor-

stehenden Ermächtigungsbeschlusses ausgegeben worden sind.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehen-

den Ermächtigung jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber

von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder abhängigen oder

im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen aufgrund 

der vorstehenden Ermächtigung ausgegeben bzw. garantiert werden, ihre

Wandlungs- bzw. Optionsrechte ausüben oder Wandlungspflichten erfüllen,
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oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise

anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu

gewähren.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie

entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand für

Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der

Hauptversammlung vom 22. November 2017 ausgegeben bzw. garantiert

werden, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest -

legen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das 

im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der

Erfüllung von Wandlungspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts durch

die Gesellschaft noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Ver-

wendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der

Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

c) Aufhebung der Ermächtigung vom 23. Mai 2017 und des bestehenden

Bedingten Kapitals 2017

Die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschrei-

bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 

23. Mai 2017 wird mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 3 d) vorge-

schlagenen Satzungsänderung aufgehoben. Das durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 23. Mai 2017 geschaffene bestehende Bedingte Kapital

2017 in Höhe von EUR 37.087.779,00 gemäß § 7 der Satzung wird mit Ein -

tragung der unter Tagesordnungspunkt 3 d) vorgeschlagenen Satzungsände-

rung ebenfalls aufgehoben.
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d) Änderung von § 7 der Satzung

Für das Bedingte Kapital 2017/II wird § 7 der Satzung wie folgt neu gefasst:

„§ 7

Bedingtes Kapital

7.1   Das Grundkapital ist um bis zu EUR 42.305.633,00 durch Ausgabe von bis

zu 42.305.633 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit

Gewinnberechtigung bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II).

7.2   Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als 

die Inhaber von Wandlungs- bzw. Optionsrechten aus oder im Zusam-

menhang mit Schuldverschreibungen, Genussrechten und Gewinn-

schuldverschreibungen bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten

ausgestatteten Schuldverschreibungen (oder einer Kombination dieser

Instrumente), die von der Gesellschaft oder abhängigen oder im Mehr-

heitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen aufgrund des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22. Novem -

ber 2017 ausgegeben bzw. garantiert werden, ihre Wandlungs- bzw.

Optionsrechte ausüben oder Wandlungspflichten erfüllen, oder soweit

die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der

Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren.

7.3   Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an, in

dem sie entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der 

Vorstand für Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungs-

beschlusses der Hauptversammlung vom 22. November 2017 ausgege-

ben bzw. garantiert werden, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des
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Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs-

bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten oder bei

Ausübung eines Wahlrechts durch die Gesellschaft noch kein Beschluss

der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns

gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.

7.4   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die wei-

teren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung

festzusetzen.“

e) Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister, Ermächtigung zur Ände-

rung der Satzung

Der Vorstand wird angewiesen, die unter vorstehenden lit. c) und lit. d) die-

ses Tagesordnungspunkts 3 beschlossene Aufhebung und Neufassung des in

§ 7 der Satzung enthaltenen bestehenden Bedingten Kapitals 2017 und das

neue Bedingte Kapital 2017/II gemäß vorstehenden lit. b) und lit. d) dieses

Tagesordnungspunkts 3 mit der Maßgabe zur Eintragung im Handelsregister

anzumelden, dass zunächst die Aufhebung des bestehenden Bedingten 

Kapitals 2017 eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn unmittelbar

anschließend die Eintragung des Bedingten Kapitals 2017/II erfolgt.

Der Vorstand wird, vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes, ermächtigt, das

Bedingte Kapital 2017/II unabhängig von den übrigen Beschlüssen der

Hauptversammlung zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.
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II. Berichte des Vorstandes

1.    Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017/II mit der Möglichkeit

zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Aufhebung des bestehenden

Genehmigten Kapitals sowie entsprechende Änderung der Satzung

Unter Tagesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung am 22. November 2017

schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat vor, anstelle des bestehenden Geneh-

migten Kapitals 2017 ein neues genehmigtes Kapital 2017 (Genehmigtes Kapital

2017/II) zu schaffen. Gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung

mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz erstattet der Vorstand zu Tagesordnungs-

punkt 2 der Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien diesen

Bericht:

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22. Okto -

ber 2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der

Gesellschaft in der Zeit bis zum 21. Oktober 2019 um bis zu EUR 30.651.163,00

einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 30.651.163 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2014/II).

Unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft ihr Grund-

kapital im November 2015 um EUR 6.130.000,00 gegen Bareinlagen erhöht.

Zudem hat die Gesellschaft ihr Grundkapital im Oktober 2017 im Rahmen des Voll-

zugs des von der Gesellschaft an die Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grund-

besitz-Aktiengesellschaft gerichteten Übernahmeangebots für sämtliche Aktien

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft um EUR 20.435.708,00

gegen Sacheinlage in Form der von den Aktionären der WCM Beteiligungs- und
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Grundbesitz-Aktiengesellschaft angedienten Aktien der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft erhöht. Das Genehmigte Kapital 2014/II besteht

daher derzeit nur noch in Höhe von EUR 4.085.455,00.

Zudem wurde der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

23. Mai 2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital 

der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22. Mai 2022 um bis zu EUR 12.566.616,00

einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 12.566.616 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2017). Das bestehende Genehmigte Kapital 2017 beinhaltet ausschließlich

die Möglichkeit der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage und ist zudem

noch nicht an das nach Vollzug des Übernahmeangebots für sämtliche Aktien der

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft im Oktober 2017 beste-

hende Grundkapital angepasst.

Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, um bei Bedarf ihre Eigenmittel

gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu stärken, sollen das Genehmigte Kapital

2014/II sowie das Genehmigte Kapital 2017 aufgehoben und ein neues Ge -

nehmigtes Kapital 2017/II beschlossen werden. Das unter Genehmigte Kapital

2017/II soll den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 21. November 2022 um bis zu

EUR 47.305.633,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 47.305.633

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/II).

Das Genehmigte Kapital 2017/II soll der Gesellschaft auch Flexibilität durch die

Möglichkeit der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz bieten, wenn der auf 

die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien entfallende

anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
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schreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt

der Ausübung der Ermächtigung. Daneben soll es der Gesellschaft auch die Aus-

nutzung attraktiver Investitionsgelegenheiten ermöglichen, indem das Bezugs-

recht bei der Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden

kann, soweit der während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2017/II ins -

gesamt auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien

entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 20 % des Grundkapitals nicht über-

schreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt

der Ausübung der Ermächtigung. Durch die Schaffung des neuen Genehmigten

Kapitals 2017/II erhält die Gesellschaft die notwendige Flexibilität, um ihr seit

dem Börsengang erfolgreich verfolgtes Wachstumskonzept weiter umsetzen zu

können.

Das neue Genehmigte Kapital 2017/II soll es der Gesellschaft ermöglichen, auch

weiterhin kurzfristig das für die Fortentwicklung des Unternehmens erforderliche

Kapital an den Kapitalmärkten durch die Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und

flexibel und zeitnah ein günstiges Marktumfeld zur Deckung ihres künftigen

Finanzierungsbedarfs zu nutzen. Da Entscheidungen über die Deckung des künfti-

gen Kapitalbedarfs der Gesellschaft in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es

wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Haupt-

versammlungen oder von der langen Einberufungsfrist einer außerordentlichen

Hauptversammlung abhängig ist. Diesen Umständen hat der Gesetzgeber mit

dem Instrument des genehmigten Kapitals Rechnung getragen.

Bei der Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals 2017/II zur Ausgabe von

Aktien gegen Bareinlagen haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht 

(§ 203 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 1 Aktien -

gesetz), wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 Absatz 5

Aktiengesetz genügt. Die Ausgabe von Aktien unter Einräumung eines solchen

mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz nicht als Bezugsrechtsaus-
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schluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich die gleichen Bezugsrechte

gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen

werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) an der Abwicklung beteiligt.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in

bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können:

(i) Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für 

Spitzenbeträge ausschließen können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt 

darauf ab, die Abwicklung einer Emission mit grundsätzlichem Bezugsrecht

der Aktionäre zu erleichtern, weil dadurch ein technisch durchführbares

Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Der auf den einzelnen Aktionär

entfallende Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel gering, weshalb der

mögliche Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen ist. Dem -

gegenüber ist der Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss

deutlich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der leichte-

ren Durchführung einer Emission. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch eine Ver-

äußerung über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesell-

schaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat halten den möglichen Ausschluss

des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und unter

Abwägung mit den Interessen der Aktionäre auch für angemessen.

(ii) Zudem soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht

ausschließen können, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw.

Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibun-

gen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-

tionen dieser Instrumente) („Schuldverschreibungen“) ein Bezugsrecht auf

neue Aktien zu gewähren. Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten sehen in ihren Aus -
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gabebedingungen regelmäßig einen Verwässerungsschutz vor, der den Inha-

bern bzw. Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen und bestimmten

anderen Maßnahmen ein Bezugsrecht auf neue Aktien gewährt. Sie werden

damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibun-

gen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das

Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das

dient der leichteren Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den

Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.

Zudem hat der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bzw. 

Gläubiger von Schuldverschreibungen den Vorteil, dass im Falle einer Ausnut-

zung der Ermächtigung der Options- oder Wandlungspreis für die Inhaber

bzw. Gläubiger bereits bestehender Schuldverschreibungen nicht nach den

jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen ermäßigt zu werden

braucht.

(iii) Das Bezugsrecht kann ferner bei Barkapitalerhöhungen ausgeschlossen wer-

den, wenn die Aktien zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsen-

kurs der Aktie der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet und eine

solche Kapitalerhöhung 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet (erleich-

terter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz). Die

Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, flexibel auf sich bietende

günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien auch

sehr kurzfristig (das heißt ohne das Erfordernis eines mindestens zwei

Wochen dauernden Bezugsangebots) platzieren zu können. Der Ausschluss

des Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung

nahe am Börsenkurs und vermeidet somit den bei Bezugsemissionen übli-

chen Abschlag. Dadurch wird die Grundlage geschaffen, um einen möglichst

hohen Veräußerungsertrag und eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel

der Gesellschaft zu erreichen. Die Ermächtigung zum erleichterten Bezugs-

rechtsauschluss findet ihre sachliche Rechtfertigung nicht zuletzt in dem
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Umstand, dass durch ein solches Vorgehen häufig ein höherer Mittelzufluss

generiert werden kann.

Eine solche Kapitalerhöhung darf 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen,

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der

Ausübung dieser Ermächtigung. Der Beschlussvorschlag sieht zudem eine

Anrechnungsklausel vor. Auf die maximal 10 % des Grundkapitals, die dieser

Bezugsrechtsausschluss betrifft, sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung

von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit

Wandlungs- oder Optionspflichten gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz

in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz während der Laufzeit

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden

oder unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Beschlusses des Vorstan-

des über die Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals 2017/II gültigen

Wandlungspreises auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen in

entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz während

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-

ben werden. Ferner ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern

sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung

gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz in Verbin-

dung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugs-

rechts erfolgt.

Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss setzt zwingend voraus, dass der Aus-

gabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet.

Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenkurs oder vom volumengewich-

teten Börsenkurs während eines angemessenen Zeitraums vor der endgül -

tigen Festsetzung des Ausgabebetrags wird, vorbehaltlich besonderer

Umstände des Einzelfalls, voraussichtlich nicht über rund 5 % des entspre-

chenden Börsenkurses liegen. Damit wird auch dem Schutzbedürfnis der
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Aktionäre, eine wertmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung soweit als mög-

lich zu vermeiden, Rechnung getragen. Durch Festlegung des Ausgabepreises

nahe am Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wird sichergestellt, dass der

Wert, den ein Bezugsrecht für die neuen Aktien hätte, praktisch sehr gering

ist. Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung

durch einen Zukauf über die Börse aufrechtzuerhalten.

(iv) Das Bezugsrecht kann zudem bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen

ausgeschlossen werden. Die Gesellschaft soll auch weiterhin insbesondere

Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen oder sonstige Vermögens-

gegenstände (insbesondere Immobilienportfolios bzw. Anteile an Immobi-

lienunternehmen) erwerben können oder auf Angebote zu Akquisitionen

bzw. Zusammenschlüssen reagieren können, um ihre Wettbewerbsfähigkeit

zu stärken sowie die Ertragskraft und den Unternehmenswert zu maximieren.

Weiterhin soll der Ausschluss des Bezugsrechts dazu dienen, Wandlungs- oder

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus Schuldverschrei-

bungen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden, zu bedienen.

Die Praxis zeigt, dass die Anteilseigner attraktiver Akquisitionsobjekte zum

Teil ein starkes Interesse haben, Stückaktien der Gesellschaft als Gegen -

leistung zu erwerben (zum Beispiel zur Wahrung eines gewissen Einflusses

auf den Gegenstand der Sacheinlage). Für die Möglichkeit, die Gegenleistung

nicht nur in Geld, sondern auch oder allein Aktien zu erbringen, spricht unter

dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur zudem, dass in

dem Umfang, in dem neue Aktien als Gegenleistung bei Akquisitionen ver-

wendet werden können, die Liquidität der Gesellschaft geschont und eine

Fremdkapitalaufnahme vermieden wird, während die Verkäufer an zukünfti-

gen Kurschancen beteiligt werden. Das führt zu einer Verbesserung der Wett-

bewerbsposition der Gesellschaft bei Akquisitionen.
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Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung bei Akquisitionen

einzusetzen, eröffnet der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum,

solche Opportunitäten schnell und flexibel zu ergreifen, und versetzt sie in die

Lage, selbst größere Unternehmen, Portfolios und Objekte gegen Überlassung

von Aktien zu erwerben. Für beides muss das Bezugsrecht der Aktionäre aus-

geschlossen werden können. Da solche Akquisitionen häufig kurzfristig er -

folgen müssen, ist es wichtig, dass sie nicht von der nur einmal jährlich

stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines

genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts -

rates schnell zugreifen kann.

Entsprechendes gilt für die Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten

bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die eben-

falls zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder

Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden. Die

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt dabei gegen Sacheinlagen, entweder in

Form der einzubringenden Schuldverschreibung oder in Form der auf die

Schuldverschreibung geleisteten Sacheinlage. Dies führt zu einer Erhöhung

der Flexibilität der Gesellschaft bei der Bedienung der Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten. Das Angebot von

Schuldverschreibungen anstelle oder neben der Gewährung von Aktien oder

von Barleistungen kann eine attraktive Alternative darstellen, die aufgrund

ihrer zusätzlichen Flexibilität die Wettbewerbschancen der Gesellschaft 

bei Akquisitionen erhöht. Die Aktionäre sind durch das ihnen bei Begebung

von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten zustehende Bezugsrecht geschützt.
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Wenn sich Möglichkeiten zum Zusammenschluss mit anderen Unternehmen

oder zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen

an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen zeigen, wird der

Vorstand in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 

Kapitalerhöhung durch Gewährung neuer Aktien Gebrauch machen soll. Dies

umfasst insbesondere auch die Prüfung der Bewertungsrelation zwischen der

Gesellschaft und der erworbenen Unternehmensbeteiligung oder den sonsti-

gen Vermögensgegenständen und die Festlegung des Ausgabepreises der

neuen Aktien und der weiteren Bedingungen der Aktienausgabe. Der Vor-

stand wird das neue Genehmigte Kapital 2017/II nur dann nutzen, wenn er

der Überzeugung ist, dass der jeweilige Zusammenschluss bzw. Erwerb des

Unternehmens, des Unternehmensanteils oder der Beteiligungserwerb gegen

Gewährung von neuen Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre liegt. Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche

Zustimmung nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser Überzeugung gelangt.

Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugs-

rechtsausschluss sind insgesamt auf einen Betrag, der 20 % des Grundkapitals

nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser

Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung,

beschränkt. Auf die vorgenannte 20 %-Grenze sind eigene Aktien anzurechnen,

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts

veräußert wurden, sowie diejenigen Aktien, die während der Laufzeit dieser

Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre ausgegeben wurden. Ferner sind diejenigen Aktien auf die vorgenannte

20 %-Grenze anzurechnen, die aus bedingtem Kapital zur Bedienung von Aktien-

optionsrechten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die Aktien -

optionsrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung gewährt wurden. Durch

diese Beschränkung wird gleichzeitig auch eine mögliche Stimmrechtsverwässe-

rung der vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre begrenzt. Bei Abwägung
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aller dieser Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den

umschriebenen Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der

Gesellschaft geboten.

Sofern der Vorstand während eines Geschäftsjahres eine der vorstehenden

Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhöhung

aus dem neuen Genehmigten Kapital 2017/II ausnutzt, wird er in der folgenden

Hauptversammlung hierüber berichten.

2.   Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 3 (Beschlussfassung über 

die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld -

verschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente)

mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neu-

en Bedingten Kapitals 2017/II, Aufhebung der bestehenden Ermächtigung

zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und des beste-

henden Bedingten Kapitals 2017 und entsprechende Änderung der Satzung

Unter Tagesordnungspunkt 3 der Hauptversammlung am 22. November 2017

schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat vor, die bestehenden Ermächtigungen

zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder

Genussrechten mit Options- oder Wandlungsrecht (bzw. eine Kombination dieser

Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) sowie das be -

stehende Bedingte Kapital 2017 aufzuheben und eine neue Ermächtigung und ein

neues Bedingtes Kapital 2017/II zu schaffen. Gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 Aktien-

gesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz erstattet der Vor-

stand zu Tagesordnungspunkt 3 der Hauptversammlung über die Gründe für die

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe von

neuen Schuldverschreibungen diesen Bericht:
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Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Mai 2017

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22. Mai 2022 ein -

malig oder mehrmals Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis 

zu EUR 750.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung auszugeben. Zur Be -

dienung solcher Instrumente wurde ein Bedingtes Kapital 2017 in Höhe von 

EUR 37.087.779,00 geschaffen (§ 7 der Satzung).

Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen ermöglicht

die Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts mit

Rechten auf Aktien, auf die weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung ein anteiliger Betrag des Grund-

kapitals von insgesamt mehr als 20 % des Grundkapitals entfällt. Gemäß der

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Mai 2017 zur Ausgabe der Schuld-

verschreibungen sind darauf insbesondere während der Laufzeit der Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts aus genehmigten Kapital ausgegebene Ak -

tien anzurechnen. Aufgrund der im Oktober 2017 zum Vollzug des freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Aktien der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft durchgeführten Kapitalerhöhung der Gesellschaft

ist die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen unter

Ausschluss des Bezugsrechts vollumfänglich ausgeschöpft.

Vorstand und Aufsichtsrat halten es daher für zweckmäßig, die bestehende

Ermächtigung zur Ausgabe von Schulverschreibungen sowie das bestehende

Bedingte Kapital 2017 in dem Umfang aufzuheben und durch eine neue Ermäch-

tigung sowie ein neues Bedingtes Kapital 2017/II zu ersetzen.

Um das Spektrum der möglichen Kapitalmarktinstrumente, die Wandlungs- 

oder Optionsrechte verbriefen, auch entsprechend nutzen zu können, erscheint 

es sachgerecht, das zulässige Emissionsvolumen in der Ermächtigung auf 

EUR 1.000.000.000,00 festzulegen. Das bedingte Kapital, das der Erfüllung der
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Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten dient, 

soll EUR 42.305.633,00 betragen. Damit wird sichergestellt, dass dieser Ermäch -

tigungsrahmen voll ausgenutzt werden kann. Die Anzahl der Aktien, die zur

Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten, Wandlungs- oder Optionspflich-

ten oder zur Gewährung von Aktien anstelle des fälligen Geldbetrags aus einer

Schuldverschreibung mit einem bestimmten Emissionsvolumen notwendig ist,

hängt in der Regel vom Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im Zeitpunkt 

der Emission der Schuldverschreibung ab. Wenn bedingtes Kapital in ausreichen-

dem Umfang zur Verfügung steht, ist die Möglichkeit zur vollständigen Ausnut-

zung des Ermächtigungsrahmens für die Begebung von Schuldverschreibungen

gesichert.

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die 

Entwicklung des Unternehmens. Durch die Ausgabe von Wandel- und Options-

schuldverschreibungen kann die Gesellschaft je nach Marktlage attraktive Finan-

zierungsmöglichkeiten nutzen, um dem Unternehmen Kapital mit niedriger

laufender Verzinsung zufließen zu lassen. Durch die Ausgabe von Genussrechten

mit Wandlungs- oder Optionsrechten kann die Verzinsung zum Beispiel auch an

die laufende Dividende der Gesellschaft angelehnt werden. Die erzielten Wand-

lungs- und Optionsprämien kommen der Gesellschaft bei der Ausgabe zugute. Die

Praxis zeigt, dass einige Finanzierungsinstrumente auch erst durch die Gewährung

von Options- oder Wandlungsrechten platzierbar werden.

Den Aktionären ist bei der Begebung von Schuldverschreibungen grundsätzlich

ein Bezugsrecht einzuräumen (§ 221 Absatz 4 Aktiengesetz in Verbindung mit 

§ 186 Absatz 1 Aktiengesetz). Der Vorstand kann von der Möglichkeit Gebrauch

machen, Schuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitut(e) mit der Ver-

pflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend

ihrem Bezugsrecht anzubieten (sogenanntes mittelbares Bezugsrecht gemäß 

§ 186 Absatz 5 Aktiengesetz). Es handelt sich hierbei nicht um eine Beschränkung
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des Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären werden letztlich die gleichen

Bezugsrechte gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechni-

schen Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitute an der Abwick-

lung beteiligt.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in

bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können:

(i) Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für 

Spitzenbeträge ausschließen können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt dar-

auf, die Abwicklung einer Emission mit grundsätzlichem Bezugsrecht der

Aktionäre zu erleichtern, weil dadurch ein technisch durchführbares Bezugs-

verhältnis dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je Aktio-

när in der Regel gering, deshalb ist der mögliche Verwässerungseffekt

ebenfalls als gering anzusehen. Demgegenüber ist der Aufwand der Emission

ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient daher der

Praktikabilität und der leichteren Durchführung einer Emission. Vorstand und

Aufsichtsrat halten den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen

Gründen für sachlich gerechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen

der Aktionäre auch für angemessen.

(ii) Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichts -

rates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern bzw.

Gläubigern von Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang ein-

zuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte

bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs- oder Optionspflichten zustünde. Dies

bietet die Möglichkeit, anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wand-

lungspreises den Inhabern bzw. Gläubigern von zu diesem Zeitpunkt bereits

ausgegebenen oder noch auszugebenden Schuldverschreibungen ein Be -

zugsrecht als Verwässerungsschutz gewähren zu können. Es entspricht dem
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Marktstandard, Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungs-

schutz auszustatten.

(iii) Der Vorstand soll weiterhin in entsprechender Anwendung von § 186 Ab -

satz 3 Satz 4 Aktiengesetz ermächtigt sein, bei einer Ausgabe von Schuld -

verschreibungen gegen Barleistung dieses Bezugsrecht mit Zustimmung des

Aufsichtsrates auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der Schuldverschrei-

bungen ihren Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Dies kann zweck -

mäßig sein, um günstige Börsensituationen rasch wahrnehmen und eine

Schuldverschreibung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt

platzieren zu können. Da die Aktienmärkte volatil sein können, hängt die

Erzielung eines möglichst vorteilhaften Emissionsergebnisses in verstärktem

Maße oft davon ab, ob auf Marktentwicklungen kurzfristig reagiert werden

kann. Günstige, möglichst marktnahe Konditionen können in der Regel nur

festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen

Angebotszeitraum gebunden ist. Bei Bezugsrechtsemissionen ist in der Regel

ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich, um die Erfolgschan-

cen der Emission für den gesamten Angebotszeitraum sicherzustellen. Zwar

gestattet § 186 Absatz 2 Aktiengesetz eine Veröffentlichung des Bezugsprei-

ses (und damit bei Options- und Wandelanleihen der Konditionen dieser

Anleihe) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität der

Aktienmärkte besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, das

zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen führt.

Auch wird bei der Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit

der Ausübung (Bezugsverhalten) eine alternative Platzierung bei Dritten

erschwert bzw. wäre mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Schließlich kann

bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der

Bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine Veränderung der Marktverhältnisse rea-

gieren, was eine für die Gesellschaft ungünstigere Kapitalbeschaffung er -

forderlich machen kann.
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Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Schuldver-

schreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert ausgegeben werden

dürfen. Der Marktwert ist nach anerkannten finanzmathematischen Grund -

sätzen zu ermitteln. Der Vorstand wird bei seiner Preisfestsetzung unter

Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag vom

Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Wert

eines Bezugsrechts so gering sein, dass den Aktionären durch den Bezugs-

rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entsteht.

Eine marktgerechte Festsetzung der Konditionen und damit die Vermeidung

einer nennenswerten Wertverwässerung lassen sich auch dadurch erzielen,

dass der Vorstand ein sogenanntes Bookbuilding-Verfahren durchführt. Bei

diesem Verfahren werden die Investoren gebeten, auf der Grundlage vor -

läufiger Anleihebedingungen Kaufanträge zu übermitteln und dabei zum 

Beispiel den für marktgerecht erachteten Zinssatz und/oder andere ökonomi-

sche Komponenten zu spezifizieren. Nach Abschluss der Bookbuilding-Periode

werden auf Grundlage der von den Investoren abgegebenen Kaufanträge 

die bis dahin noch offenen Bedingungen (zum Beispiel der Zinssatz) markt-

gerecht nach Angebot und Nachfrage festgelegt. Auf diese Weise wird der

Gesamtwert der Schuldverschreibungen marktnah bestimmt. Durch ein 

solches Bookbuilding-Verfahren kann der Vorstand sicherstellen, dass keine

nennenswerte Verwässerung des Werts der Aktien durch den Bezugsrechts-

ausschluss eintritt.

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der

Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen durch einen Erwerb über

die Börse aufrechtzuerhalten. Dadurch werden ihre Vermögensinteressen

angemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß

§ 221 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4

Aktiengesetz gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf
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die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 

10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

Auf die 10 %-Grenze ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern

sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 Satz 5 Halbsatz 2 Aktiengesetz in Ver-

bindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz erfolgt. Ferner sind auf diese

Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser

Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

gemäß § 203 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 3

Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben werden. Diese Anrechnung trägt dem Inter-

esse der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteili-

gung Rechnung.

(iv) Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sacheinlagen

erfolgen, sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem Falle ist

der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht

der Aktionäre auszuschließen, sofern der Wert der Sacheinlage in einem

angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten finanzmathematischen

Grundsätzen zu ermittelnden theoretischen Marktwert der Schuldverschrei-

bungen steht. Dies eröffnet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen in ge -

eigneten Einzelfällen auch als Gegenleistung bei Akquisitionen einsetzen 

zu können (zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unterneh-

men, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögenswerten). So hat

sich in der Praxis gezeigt, dass es in Verhandlungen vielfach notwendig ist,

nicht Geld, sondern auch oder ausschließlich andere Formen von Gegen -

leistungen anzubieten. Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen als Gegen -

leistung anbieten zu können, stärkt damit die Position der Gesellschaft im

Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte und erhöht den Spielraum,
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um Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligun-

gen oder sonstigen Vermögenswerten auch in größerem Umfang liquiditäts-

schonend aus nutzen zu können. Ein solches Vorgehen kann auch unter dem

Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Der Vor-

stand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung

zur Begebung von Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage mit Bezugs-

rechtsausschluss Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn ein

solches Vorgehen im Interesse der Gesellschaft und damit im Interesse der

Aktionäre liegt.

Die in den vorstehenden Absätzen erläuterten Ermächtigungen zum Bezugsrechts-

ausschluss sind insgesamt auf einen Betrag, der 20 % des Grundkapitals nicht

überschreitet und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-

tigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. 

Auf die vorgenannte 20 %-Grenze sind eigene Aktien anzurechnen, die während

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert

wurden, sowie diejenigen Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung

aus anderen genehmigten Kapitalia unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-

näre ausgegeben wurden. Ferner sind diejenigen Aktien auf die vorgenannte 

20 %-Grenze anzurechnen, die aus bedingtem Kapital zur Bedienung von Aktien-

optionsrechten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die Aktien -

optionsrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung gewährt wurden. 

Durch diese Beschränkung wird eine mögliche Stimmrechtsverwässerung der vom

Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre begrenzt. Bei Abwägung aller zuvor

genannten Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den

umschriebenen Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der

Gesellschaft geboten.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden sollen,
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ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht

der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind (das heißt wenn sie

keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am

Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der

Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet

wird). Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der

Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Bege-

bung herrschenden Marktbedingungen für vergleichbare Emissionen entsprechen.

Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss

des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte oder

Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch

keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren.

Zwar kann vorgesehen werden, dass die Verzinsung vom Vorliegen eines Jahres-

überschusses, eines Bilanzgewinns oder einer Dividende abhängt. Jedoch wäre

eine Regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahresüberschuss, ein höherer

Bilanzgewinn oder eine höhere Dividende zu einer Erhöhung der Verzinsung füh-

ren würden. Daher werden durch die Ausgabe der Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen weder das Stimmrecht noch die Beteiligung der Aktionäre

an der Gesellschaft und deren Gewinn verändert oder verwässert. Zudem ergibt

sich infolge der marktgerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des

Bezugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, kein nennenswerter

Bezugsrechtswert.

Das vorgeschlagene bedingte Kapital dient dazu, Wandlungs- bzw. Optionsrechte

oder Wandlungs- oder Optionspflichten auf Aktien der Gesellschaft aus Schuldver-

schreibungen zu erfüllen oder den Gläubigern bzw. Inhabern von Schuldverschrei-

bungen Aktien der Gesellschaft anstelle der Zahlung des jeweils fälligen

Geldbetrags zu gewähren. Es ist zudem vorgesehen, dass die Wandlungs- oder

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten alternativ auch durch die
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Lieferung von eigenen Aktien oder von Aktien aus genehmigtem Kapital oder

durch andere Leistungen bedient werden können.

Sofern der Vorstand während eines Geschäftsjahrs eine der vorstehenden Ermäch-

tigungen zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Ausgabe von Schuldver-

schreibungen ausnutzt, wird er in der folgenden Hauptversammlung hierüber

berichten.

3.  Bericht des Vorstandes über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten

Kapitals 2014/II gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre im Oktober 2017

Die Gesellschaft hat den Aktionären der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-

Aktiengesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in

Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am

Main unter HRB 55695, am 27. Juni 2017 gemäß der §§ 29 ff. des Wertpapierer-

werbs- und Übernahmegesetzes ein Übernahmeangebot in Form eines Tausch -

angebots (das „Übernahmeangebot“) zum Erwerb aller von ihnen an der WCM

Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft gehaltenen Aktien, jeweils mit

einem Nennwert von EUR 1,00 (die „WCM-Aktien“) unterbreitet. Mit dem Über-

nahmeangebot hat die Gesellschaft jedem Aktionär der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-Aktiengesellschaft angeboten, im Tausch gegen je 23 eingereichte

WCM-Aktien als Gegenleistung 4 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der

Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von

je EUR 1,00 zu beziehen.

Zum Zwecke der Durchführung des Übernahmeangebots hat der Vorstand 

mit Beschlüssen vom 10. Mai 2017 und 4. Oktober 2017 beschlossen, das Grund-

kapital der Gesellschaft von EUR 74.175.558,00 gegen Sacheinlagen um 
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EUR 20.435.708,00 auf EUR 94.611.266,00 durch Ausgabe von 20.435.708 neuen

auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft aus dem Genehmigten

Kapital 2014/II mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je

Aktie und einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 pro Stückaktie und einer Gewinn-

berechtigung ab dem 1. Januar 2017 (die „Neuen Aktien“) unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (die „Angebotskapitalerhöhung“). Der

Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Angebotskapitalerhöhung durch Beschlüsse

vom 10. Mai 2017 und 4. Oktober 2017 zugestimmt.

Die Durchführung der Angebotskapitalerhöhung wurde am 5. Oktober 2017 

im Handelsregister eingetragen und das Grundkapital der Gesellschaft von 

EUR 74.175.558,00 um EUR 20.435.708,00 auf das aktuelle Grundkapital von 

EUR 94.611.266,00 erhöht.

Die UBS Europe SE, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am

Main (Telefax: +49 69 21798896) hat in ihrer Funktion als Abwicklungsstelle

sowie in ihrer Funktion als Umtauschtreuhänderin für die das Übernahmeangebot

annehmenden Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesell-

schaft (die „Umtauschtreuhänderin”) die 20.435.708 Neuen Aktien zum Aus gabe -

betrag von 1,00 EUR je Stückaktie (das heißt insgesamt EUR 20.435.708,00) gegen

Sacheinlagen gezeichnet.

Die Sacheinlagen auf die Neuen Aktien im Rahmen der Angebotskapitalerhöhung

wurden durch Einbringung von 117.505.321 WCM-Aktien, die auf die Umtausch-

treuhänderin für die Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktien -

gesellschaft übertragen wurden, erbracht. Die Umtauschtreuhänderin hat die

einzubringenden WCM-Aktien gemäß einem am 4. Oktober 2017 abgeschlosse-

nen Einbringungsvertrag als Sacheinlage mit der Eintragung der Angebotskapital-

erhöhung auf die Gesellschaft übertragen.
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Aus der von der Gesellschaft je 23 eingereichter WCM-Aktien angebotener Gegen-

leistung von 4 Neue Aktien der Gesellschaft errechnet sich eine Angebotsgegen-

leistung je WCM-Aktie von rund 0,174 (entspricht 4/23-teln gerundet) Neuen

Aktien.

Wenn die Gegenleistung – wie hier – aus Aktien besteht, ordnet § 31 Absatz 1, 

2 und 7 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes in Verbindung mit den

§§ 7, 5 Absatz 1 und 3 der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die

Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung

von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots an,

dass der Wert der angebotenen Aktien für die Ermittlung der Mindestgegenlei-

stung anhand ihres Drei-Monats-Durchschnittskurses bestimmt werden muss. Der

Drei-Monats-Durchschnittskurs einer Aktie der Gesellschaft zum Stichtag, dem 

9. Mai 2017, betrug nach Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht an die Gesellschaft vom 17. Mai 2017 EUR 18,13.

Der Drei-Monats-Durchschnittskurs einer Aktie der Gesellschaft von EUR 18,13

multipliziert mit dem Bruchteil von rund 0,174 (entspricht 4/23-teln gerundet)

Angebotsaktien, die als Angebotsgegenleistung angeboten werden, beträgt rund

EUR 3,15 je Aktie. Somit beläuft sich der gemäß § 31 Absatz 1, 2 und 7 des Wert-

papiererwerbs- und Übernahmegesetzes in Verbindung mit den §§ 7, 5 Absatz 1

und 3 der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage zu ermittelnde Wert

der Angebotsgegenleistung von 0,174 (entspricht 4/23-teln gerundet) Neuen

Aktien auf rund EUR 3,15 je WCM-Aktie.

Die BaFin hat die Gesellschaft am 17. Mai 2017 darüber benachrichtigt, dass der

Drei-Monats-Durchschnittskurs der WCM-Aktien am Stichtag, dem 9. Mai 2017,

EUR 3,03 je WCM-Aktie betrug. Die angebotene Gegenleistung je WCM-Aktie von

rund EUR 3,15 enthält somit eine Prämie von rund EUR 0,12 oder rund 4,06 % zu

dem Drei-Monats-Durchschnittskurs der WCM-Aktien von EUR 3,03.
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Die Gesellschaft hat die Angebotsgegenleistung anhand der historischen Entwick-

lung des Börsenkurses der WCM-Aktie ermittelt. Der Börsenkurs stellt eine weithin

anerkannte Grundlage für die Ermittlung der Angemessenheit der Gegenleistung

für börsennotierte Aktien dar.

Die WCM-Aktien sind zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wert -

papierbörse und im Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungs-

folgepflichten (Prime Standard) sowie an den Börsen Hamburg und Stuttgart

zugelassen. Im Vorfeld der Festlegung der Angebotsgegenleistung waren die

WCM-Aktien zudem im SDAX, CDAX, DIMAX und FTSE EPRA/NAREIT Developed

Europe enthalten und wiesen einen funktionierenden Börsenhandel mit einem

erheblichen Streubesitz sowie angemessenen Handelsaktivitäten und -volumina

auf.

Vorstand und Aufsichtsrat haben im Vorfeld der entscheidenden Beschlussfassung

über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014/II die Angemessenheit des

Gegenwertes für die Ausgabe der Neuen Aktien einer intensiven Prüfung unter-

zogen.

Die erbrachte Prämie auf den gesetzlich zwingenden Mindestkurs war nach 

Auffassung des Vorstandes und des Aufsichtsrates angemessen, um eine hin -

reichende Transaktionssicherheit zu gewährleisten und erfolgte auch vor dem 

Hintergrund der folgenden von der Gesellschaft im Rahmen der Festsetzung 

des Angebotsgegenleistung angenommenen wirtschaftlichen Auswirkungen 

der Transaktion: 

• Die Transaktion stärkt die Position von TLG an den bereits bestehenden Port-

foliostandorten Berlin, Dresden, Leipzig sowie Frankfurt am Main. Die Immo-

bilien des WCM-Konzerns befinden sich insgesamt gleichfalls in attraktiven

Lagen und passen entsprechend gut zum Portfolio von TLG. Gleichzeitig 
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weitet TLG das Portfolio hinsichtlich westdeutscher Wachstumsmärkte aus

und verstärkt ihre regionale Präsenz in der Rhein Main Region durch die 

Übernahme des Büros der WCM in Frankfurt am Main.

• TLG behält im Rahmen des Erwerbs des WCM-Konzerns ihre ausgewogene

Portfoliostruktur mit Fokus auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien bei, 

die eine attraktive Kombination aus Rendite, gesicherten Cashflows und 

Wertsteigerungspotenzial bietet. Der Büroanteil des durch den Vollzug des

Übernahmeangebots entstehenden Unternehmens wird rund 45 % betragen,

während der Anteil von Einzelhandelsimmobilien rund 44 % des Gesamt -

portfoliowerts beträgt. Dieses kombinierte Unternehmen weist eine Netto-

kaltmietrendite von 6,7 % auf und bietet weiteres Wertsteigerungspotenzial.

Zudem wird es sich durch eine im deutschen Immobiliensektor führende 

verbleibende gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der befristeten Miet-

verträge (Weighted Average Lease Term) (WALT)) von 6,6 Jahren und eine

EPRA Leerstandquote von lediglich 3,7 % auszeichnen (basierend auf den im

Quartalsfinanzbericht der Gesellschaft zum 31. März 2017 und den in der 

Konzernquartalsmitteilung der WCM für den zum 31. März 2017 endenden

Dreimonatszeitraum veröffentlichten Finanzinformationen).

• Der erfolgreiche Vollzug des Übernahmeangebots beschleunigt die Expansion

des etablierten Geschäftsmodells von TLG auf deutschlandweiter Basis. Auf-

bauend auf dem Portfolio und der bestehenden Plattform des WCM-Konzerns

wird die lokale Marktdurchdringung in Westdeutschland gestärkt und 

dient als Katalysator für das angestrebte weitere Portfoliowachstum. Die

deutschlandweite Akquisitionspipeline des durch den Vollzug des Über -

nahmeangebots entstehenden Unternehmens besteht aus Immobilien in

allen strategischen Assetklassen in attraktiven Lagen und sollte es TLG er -

lauben, das Wachstum in Westdeutschland zügiger voranzutreiben. Die

bewährten Akquisitionskompetenzen von TLG und WCM sowie der gute
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Zugang von TLG zu Wachstumskapital versetzt dieses kombinierte Unterneh-

men in die Lage. im gesamten Bundesgebiet weiteres kontinuierliches 

Portfoliowachstum im Rahmen der bestehenden Ankaufskriterien von TLG 

zu realisieren.

• Ein erfolgreicher Vollzug des Übernahmeangebots ermöglicht zudem die Rea-

lisierung von Kostensynergien, die voraussichtlich rund EUR 5 Mio. per annum

nach vollständiger Integration betragen werden. Diese Synergien können ins-

besondere durch erwartete Einsparungen bei Verwaltungskosten sowie Ver-

besserungen und Effizienzsteigerungen bei Informatiksystemen erzielt

werden. Zudem erhöht sich mittelfristig die Flexibilität und Effizienz in Bezug

auf die Finanzierung des durch den Vollzug des Übernahmeangebots entste-

henden Unternehmens. Darüber hinaus werden zusätzliche Ertragssynergien

durch eine erhöhte Akquisitionskapazität des kombinierten Unternehmens

erwartet, wobei dieses Unternehmen bei zukünftigen Akquisitionen von

bestehenden steuerlichen Verlustvorträgen von WCM profitieren wird.

• Die Ausgestaltung des Übernahmeangebots als rein aktienbasiertes Tausch-

angebot erlaubt es TLG, das defensive Bilanzprofil mit konservativem Netto-

verschuldungsgrad für das durch den Vollzug des Übernahmeangebots

entstehenden Unternehmen beizubehalten. Die Finanzierungsstruktur wird

weiterhin ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil aufweisen mit einer attraktiven

Finanzierungslaufzeit sowie niedrigen durchschnittlichen Zinskosten.
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Die Tatsache, dass sich der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zwischen 

der Bestimmung der Gegenleistung und der Ausgabe der Neuen Aktien erhöht 

hat und damit auch zu einer Erhöhung der Gegenleistung an die Aktionäre der

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft führt, lässt die ursprüng -

liche Angemessenheit der Gegenleistung und der Rechtfertigung des Ausschlusses

der Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft nicht entfallen, da es auf den

Zeitpunkt der letzten für die Festlegung der Gegenleistung maßgeblichen Verwal-

tungsentscheidung am 10. Mai 2017 ankommt.

Aus den vorstehenden Erwägungen war der unter Beachtung der Vorgaben des

Genehmigten Kapitals 2014/II bei dessen teilweiser Ausnutzung vorgenommene

Bezugsrechtsausschluss insgesamt sachlich gerechtfertigt.
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III. Weitere Angaben zur Einberufung

1.    Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der

Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital

der Gesellschaft EUR 94.611.266,00 und ist eingeteilt in 94.611.266 Stückaktien.

Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl

der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien im Zeitpunkt der Einberufung

beträgt somit 94.611.266. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung

keine eigenen Aktien.

2.    Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind

nur diejenigen Inhaberaktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet

haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am Mittwoch, den 

15. November 2017, 24:00 Uhr MEZ, unter der nachstehenden Adresse

TLG IMMOBILIEN AG

c/o Commerzbank AG

GS-MO 3.1.1 General Meetings

60261 Frankfurt am Main

Telefax: +49 (0) 69 136-26351

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

zugegangen sein, und die Inhaberaktionäre müssen der Gesellschaft gegenüber

den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, dass sie zu Beginn
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des Mittwochs, den 1. November 2017, also 0:00 Uhr MEZ (Nachweisstichtag),

Aktionär der Gesellschaft waren. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein

durch das depotführende Institut erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesit-

zes aus.

Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft

unter der vorgenannten Adresse spätestens am Mittwoch, den 15. Novem -

ber 2017, 24:00 Uhr MEZ, zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-

besitzes bedürfen der Textform (§ 126 b BGB) und müssen in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen.

Bedeutung des Nachweisstichtags:

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung

und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nach-

weis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der

Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteils-

besitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die

Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Falle der vollständigen oder

teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die

Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des

Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich (das heißt Veräußerungen von

Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechti-

gung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts). Entsprechendes 

gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-

weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind

für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit

sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.
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3.    Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nach entsprechender

Vollmachtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben

lassen. Auch im Falle der Vertretung des Aktionärs sind die fristgerechte Anmel-

dung des Aktionärs und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes wie vor -

stehend beschrieben erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut

noch eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Absatz 8 bzw. § 135

Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 Aktiengesetz gleichgestellte Perso-

nen, Institute, Unternehmen oder Vereinigungen zur Ausübung des Stimmrechts

bevollmächtigt wird.

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute, Aktionärsverei-

nigungen oder ihnen gemäß § 135 Absatz 8 bzw. § 135 Absatz 10 in Verbindung

mit § 125 Absatz 5 Aktiengesetz gleichgestellte Personen, Institute, Unternehmen

oder Vereinigungen erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die 

Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss

zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene

Erklärungen enthalten. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung

oder diesen gemäß § 135 Absatz 8 bzw. § 135 Absatz 10 in Verbindung mit § 125

Absatz 5 Aktiengesetz gleichgestellte Personen, Institute, Unternehmen oder 

Vereinigungen mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, werden

gebeten, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzu-

stimmen.
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Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine

oder mehrere von diesen zurückweisen.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur

Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, das die Gesellschaft hierfür

bereithält. Das Vollmachtsformular wird von der Gesellschaft nach erfolgter

Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte zur Verfügung gestellt. Zusätzlich

wird ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht auf der Internetseite der

Gesellschaft unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

zum Download bereitgehalten.

Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der Gesellschaft

an folgende E-Mail-Adresse elektronisch übermittelt werden:

inhaberaktien@linkmarketservices.de

4.    Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären wieder an, von der Ge -

sellschaft benannte Mitarbeiter als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu

bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß

abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen aus-

üben. Dabei ist zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur 

zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen Aktionäre
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eindeutige Weisung erteilt haben und dass die Stimmrechtsvertreter weder 

im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensan -

trägen entgegennehmen können. Ebenso wenig können die Stimmrechtsvertreter

Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptver-

sammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegenneh-

men. 

Die Erteilung einer solchen Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

ist im Vorfeld der Hauptversammlung nur mittels des Vollmachts- und Weisungs-

formulars möglich, das die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Haupt-

versammlung erhalten. Das entsprechende Formular steht auch auf der

Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

zum Download bereit.

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und die Erteilung

von Weisungen an sie sind bis Dienstag, den 21. November 2017, 24:00 Uhr MEZ,

eingehend zu übermitteln; sie bedürfen der Textform. Die Bevollmächtigung und

Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) sind an folgende

Adresse zu richten:
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TLG IMMOBILIEN AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10 

80637 München

Telefax: +49 (0) 89 210 27 289

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

5.    Weitere Rechte der Aktionäre

a) Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122

Absatz 2 Aktiengesetz

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals

oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000

Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-

nung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Ein solches Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und

muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen;

der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht 

mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also Sonntag, der 22. Okto-

ber 2017, 24:00 Uhr MESZ. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden

nicht berücksichtigt.

Die betreffenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 

90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft In -

haber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-

standes über das Ergänzungsverlangen halten, wobei § 70 Aktiengesetz 
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für die Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Eine Verlegung 

von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich

vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die

§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzu-

wenden.

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir an folgende Adresse zu übermitteln:

TLG IMMOBILIEN AG

Vorstand

Büro Außerordentliche Hauptversammlung 2017

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

b) Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen Gegenantrag

gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten

Punkten der Tagesordnung zu stellen. Gegenanträge müssen mit einer

Begründung versehen sein.

Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen

Adresse mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also

spätestens am Dienstag, den 7. November 2017, 24:00 Uhr MEZ, zugegangen

sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Inter-

netseite der Gesellschaft unter
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http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

zugänglich gemacht (vgl. § 126 Absatz 1 Satz 3 Aktiengesetz).

In § 126 Absatz 2 Aktiengesetz nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen

ein Gegenantrag und dessen Begründung nicht über die Internetseite

zugänglich gemacht werden müssen. Diese Gründe sind auf der Internetseite

der Gesellschaft unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

beschrieben. Die Begründung braucht insbesondere nicht zugänglich gemacht

zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Für die Übermittlung von Gegenanträgen nebst Begründung ist ausschließlich

folgende Adresse maßgeblich:

TLG IMMOBILIEN AG

Investor Relations

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

Telefax: + 49 (0) 30 2470 7446

E-Mail: ir@tlg.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht.

73AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2017TLG IMMOBILIEN AG



Gegenanträge gelten nur dann als gestellt, wenn sie während der Hauptver-

sammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der

Hauptversammlung auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an

die Gesellschaft Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten

zu stellen, bleibt unberührt.

c) Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge zur

Wahl des Abschlussprüfers und zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates zu

unterbreiten.

Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der nachstehend

angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung,

wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzu-

rechnen sind, also spätestens am Dienstag, den 7. November 2017, 24:00 Uhr

MEZ, zugegangen sind, werden unverzüglich über die Internetseite der

Gesellschaft unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

zugänglich gemacht. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen nicht zugäng-

lich gemacht zu werden, wenn sie nicht den Namen, den ausgeübten Beruf

und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthalten. Wahlvorschläge

brauchen nicht begründet zu werden.

In § 127 Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 126 Absatz 2 und § 127 

Satz 3 Aktiengesetz in Verbindung mit § 124 Absatz 3 Satz 4, § 125 Absatz 1
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Satz 5 Aktiengesetz sind weitere Gründe genannt, bei deren Vorliegen die

Wahlvorschläge von Aktionären nicht über die Internetseite zugänglich

gemacht werden müssen. Diese sind auf der Internetseite der Gesellschaft

unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

beschrieben.

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maßgeblich:

TLG IMMOBILIEN AG

Investor Relations

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

Telefax: + 49 (0) 30 2470 7446

E-Mail: ir@tlg.de

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Wahlvor-

schläge zu unterbreiten, bleibt unberührt. Wahlvorschläge gelten nur dann als

unterbreitet, wenn sie während der Hauptversammlung unterbreitet werden.

d) Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Absatz 1 Aktiengesetz

Nach § 131 Absatz 1 Aktiengesetz ist jedem Aktionär auf Verlangen in der

Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
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Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-

stands der Tagesordnung erforderlich ist. Diese Auskunftspflicht des Vorstan-

des erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen

der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Unter bestimmten, in § 131 Absatz 3 Aktiengesetz näher ausgeführten Vor-

aussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Eine ausführliche

Darstellung der Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft ver-

weigern darf, findet sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

6.    Veröffentlichungen auf der Internetseite/Auslage in Geschäftsräumen/

Ergänzende Informationen gemäß § 124a Aktiengesetz

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung

insbesondere folgende Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.ir.tlg.de 

(Menüpunkt „Hauptversammlung“ > 

„Außerordentliche Hauptversammlung 2017“)

abrufbar und liegen in den Geschäftsräumen der TLG IMMOBILIEN AG in Berlin

(Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus:
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Zu Tagesordnungspunkt 1:

• Der Beherrschungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft vom 5. Oktober 2017;

• Die Jahres- und Konzernabschlüsse der TLG IMMOBILIEN AG für die zum 

31. Dezember 2014, 2015 und 2016 endenden Geschäftsjahre sowie die

Lageberichte und Konzernlageberichte der TLG IMMOBILIEN AG für die zum 

31. Dezember 2014, 2015 und 2016 endenden Geschäftsjahre;

• Die Jahres- und Konzernabschlüsse der WCM Beteiligungs- und Grundbe -

sitz-Aktiengesellschaft für die zum 31. Dezember 2014, 2015 und 2016

endenden Geschäftsjahre sowie die Lageberichte und Konzernlageberichte

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft für die zum 

31. Dezember 2014, 2015 und 2016 endenden Geschäftsjahre;

• Der nach § 293a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstan -

des der TLG IMMOBILIEN AG und des Vorstandes der WCM Beteiligungs- 

und Grundbesitz-Aktiengesellschaft (nebst der in der Anlage dazu beigefüg-

ten gutachterlichen Stellungnahme der ValueTrust Financial Advisors SE 

zur Ermittlung der Unternehmenswerte der TLG IMMOBILIEN AG und der 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft zum Bewertungs -

stichtag 17. November 2017); und

• Der nach § 293e Aktiengesetz vom gerichtlich bestellten sachverständigen

Prüfer BBWP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellte Bericht über die

Prüfung des Beherrschungsvertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft.
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Zu Tagesordnungspunkt 2:

• Der Bericht des Vorstandes gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit 

§ 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz.

Zu Tagesordnungspunkt 3:

• Der Bericht des Vorstandes gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit 

§ 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am

Mittwoch, den 22. November 2017, zugänglich sein. Der gesetzlichen Verpflich-

tung ist mit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge

getan. Zusätzlich werden die Unterlagen jedem Aktionär auf Verlangen einmalig

kostenlos und unverzüglich per einfacher Post zugesandt.

Etwaige im Sinne der vorgenannten Fristen rechtzeitig bei der Gesellschaft 

eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und

Ergänzungsverlangen von Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte

Internetseite zugänglich gemacht werden.

Diese Einladung wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen

davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 

Europäischen Union verbreiten.

Berlin, im Oktober 2017

TLG IMMOBILIEN AG

Der Vorstand
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IV. Anfahrtsplan

Cafe Moskau

Karl-Marx-Allee 34

10178 Berlin

Das Cafe Moskau liegt zentral in Berlin-Mitte. Fünf Minuten Fußweg 

vom Alexanderplatz und direkt am U-Bahnhof Schillingstraße.

Öffentliche Verkehrsmittel

• Ab Alexanderplatz: U5, eine Station bis Schillingstraße

• Vom Hauptbahnhof: S-Bahn S3 oder S5 oder S7 bis S-Bahnhof Alexanderplatz, 

dann U5 eine Station bis Schillingstraße

• Vom Flughafen Tegel (TXL): Bus TXL bis Alexanderplatz, dann U5 eine Station

bis Schillingstraße

Taxi

• Flughafen Tegel (TXL) 30 Minuten

•  Flughafen Schönefeld (SXF) 45 Minuten

Parkflächen

Es sind ausreichend öffentliche Parkplätze in unmittelbarer Umgebung 

vorhanden.
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TLG IMMOBILIEN AG

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

www.tlg.de


